
Die Rechtslehre konnte sich wieder dem „Leben“ zu
wenden, denn die gesellschaftliche Wirklichkeit war 
mit dem Erlaß des BGB durch die Macht des Staates 
rechtlich gesichert. Die Rechtswissenschaft wurde zum 
„denkenden Diener“ der in den Werturteilen des gesetz
ten Rechts zum Ausdruck gekommenen herrschenden 
Interessen“). Die kapitalistischen Privateigentümer 
hatten dank ihrer wirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Macht nun auch die politische, rechtsetzende 
Gewalt inne.

In der Betonung und Wiederherstellung des Zusam
menhangs zwischen Leben und Recht, in der Erkennt
nis und Durchführung der Aufgabe aller echten Wis
senschaft, nicht an der Oberfläche liegende kausale 
Verknüpfungen aufzudecken, statt sich auf bloßes 
Systematisieren zu beschränken, in dem Aufzeigen und 
Hervorheben der Aufgabe der Rechtswissenschaft, das 
gesetzte Recht veränderten Lebensverhältnissen anzu
passen, liegt der wissenschaftliche Wert der Lehre der 
lnteressenjurisprudenz. Zugleich mußte aber auch der 
Widerspruch zwischen dem kapitalistischen Privat
eigentum und der gemeinschaftlichen Produktionsweise 
unentdeckt bleiben. Die Erkenntnis des Zusammen
hangs zwischen Leben und Recht mußte beschränkt 
werden. Sonst ergab sich aus ihr die praktische Folge
rung auf Beseitigung des kapitalistischen Privateigen
tums und damit auf Beseitigung der bürgerlichen Ge
sellschaftsordnung.

In dieser Halbheit, in der Verbindung wissenschaft
licher Methodik mit der Aufrechterhaltung des kapita
listischen Privateigentums, liegen die Eigenart und ge
sellschaftliche Funktion der lnteressenjurisprudenz be
gründet. Von ihren Vertretern wurde nie untersucht, 
was das „Leben“ ist, es wurde nie die Frage gestellt, 
wie die Werturteile entstehen, wodurch die Interessen 
Einzelner zu herrschenden werden“). Sie beschränkte 
das Blickfeld der Rechtswissenschaft auf die vor die 
Gerichte kommenden Interessenkonflikte, d. h. prak
tisch auf die Interessenkonflikte der Privateigentümer 
der Arbeitsmittel untereinander. Die notwendige Um
bildung der Normen konnte durch die Bindung an das 
im Gesetz zum Ausdruck gekommene Werturteil den 
herrschenden Interessen nie gefährlich werden“). Der 
„apolitische“ Rechtsgelehrte war ihr Idealtyp. Die 
Untersuchung der schweren Störungen des Lebenspro
zesses durch die Wirtschaftskrisen und deren Zusam
menhang mit dem gesetzten Recht war eine politische 
Angelegenheit, die den Juristen nichts anging. So wurde 
die Erkenntnis vom Wandel des Eigentums zum kapi
talistischen Privateigentum verhindert. Man verschwieg 
bewußt oder unbewußt diesen Wandel und wählte da
mit den vornehmeren Weg der Unwahrheit: zu schwei
gen, wo man zu reden verpflichtet ist.

3. Unterstützung durch die Philosophie.
Wie konnte nun die lnteressenjurisprudenz in ihrer 

Halbheit stehen bleiben, ohne daß dieser Mangel klar 
erkannt wurde. Sie wurde durch andere, aus der glei
chen ökonomischen Grundlage erwachsene ideologische 
Erscheinungen unterstützt. Diese zu erkennen, ist 
nicht nur wichtig, um die Entwicklung der Rechtswis
senschaft nach 1933 zu verstehen (s. u. 4), sondern 
auch, um die Schwächen der lnteressenjurisprudenz zu 
überwinden (s. u. 5). Die stärkste Unterstützung fand 
die lnteressenjurisprudenz in der Herrschaft der ide
alistischen Philosophie in unserer Schul- und Hoch
schulausbildung. Die lnteressenjurisprudenz ist eine 
auf der Grundlage des Idealismus beruhende Lehre, 
die mit materialistischen Erkenntnissen erheblich 
durchsetzt ist. Ihr wissenschaftlicher Wert, ihr Wahr
heitsgehalt, reicht so weit, als sie materialistische 
Teilerkenntnisse enthält, ihre Schwäche beruht auf 
der idealistischen Grundlage.

Die Lehre von der lnteressenjurisprudenz ist die 
methodische Durchführung der von Jhering formulier
ten Grunderkenntnis, daß der Zweck der Schöpfer des 
Rechts sei. Nach ihr vermag die menschliche Zweck
setzung in der Wirklichkeit Kausalreihen einzuleiten, **)

**) Heck, Begriffsbildung, S. 129.
>‘) Vergl. meinen Aufsatz Marxismus und lnteressenjuris

prudenz, NJ 1947, Heft 11)12, S. 229.
ls) Heck, Rechtsgewinnung 2. Aufl. S. 30: „Der Richter hat 

nicht die konkreten Interessen in üer Gesamtheit des wirk
lichen Bestandes zu erfassen, sondern diejenigen Merkmale 
herauszuheben, welche in der Rechtsordnung gewertet sind."

ist aber ihrerseits von der Wirklichkeit nicht be
dingt“); der vom Menschen gesetzte Zweck ist un
bedingt. Diese Annahme der Unbedingtheit der mensch
lichen Willensinhalte ist der entscheidende Mangel der 
Lehre Jherings.

Das ist der Beachtung wert. Der Grundfehler der 
Lehre Jherings liegt in der These, die alle Spielarten 
der idealistischen Weltanschauung, einschließlich der 
faschistischen, gemeinsam haben, in dem Dogma, daß 
das Geistige — sei es nun als Verstand oder als Wille 
gedacht — etwas Unbedingtes, etwas Ursprüngliches 
sei. Damit wird eine Schranke für die Forschung er
richtet. Damit wird die Freiheit der Wissenschaft be
droht, denn was unbedingt, ursprünglich ist, kann nicht 
erforscht werden. In diesem Dogma von der Ursprüng
lichkeit des Geistes liegt die entscheidende Ursache, 
die zum Versagen der sog. Geisteswissenschaften, ein
schließlich der Rechtswissenschaft, geführt hat. Wegen 
dieses Dogmas ist alle auf idealistischer Philosophie 
beruhende Wissenschaft unfrei.

Die Überwindung dieses1 Dogmas ist der Grund der 
wissenschaftlichen Überlegenheit der auf materialisti
scher Grundlage beruhenden Wissenschaft. Das gilt 
nicht nur für die Naturwissenschaften, die schon seit 
mehr als 300 Jahren mit der materialistischen Metho
dik arbeiten, sondern auch für die Gesellschaftswissen
schaften. Aller Fortschritt der Wissenschaft beginnt 
mit der Fragestellung. Der Materialismus in den Ge
sellschaftswissenschaften beginnt mit der Frage nach 
den Bedingungen der geistigen Erscheinungen, der Be
wußtseinsinhalte. Der Materialist fängt dort an zu 
denken und zu forschen, wo der Idealist aufhört und 
wegen des Dogmas von der Ursprünglichkeit des 
Geistes notwendig aufhören muß.

Die gesellschaftliche Ursache dieses die Unfreiheit 
der Wissenschaft bedingenden Dogmas ist offenbar. 
In einer Klassengesellschaft ist die volle Erkenntnis 
der Wahrheit der herrschenden Klasse gefährlich. Des
wegen verurteilte die Gestapo des sterbenden Feuda
lismus — die jesuitische Inquisitionsjustiz — Galilei 
zum Tode und ließ noch vorher Giordano Bruno auf 
dem Scheiterhaufen verbrennen. Der Faschismus be
absichtigte, den Marxismus auszurotten“).

So ist die idealistische Philosophie, die unsere ge
samte geistige Ausbildung beherrscht, eine Position 
des Klassenkampfes“).

“) Vergl. meinen Aufsatz, NJ, S. 231 und Anm. 35. Jhering 
verschließt sich nicht der unabweislichen Konsequenz, daß 
darin „die Annahme eines von Gott gesetzten Zweckes in der 
Welt oder des göttlichen Zweckgedankens“ liegt (Jhering, 
Zweck im Recht 5. Aufl. I, S. VIII). Die gleiche Auffassung 
findet sich ■— mehr als Resultat der Erfahrung formuliert — 
bei von Weizsäcker wieder („Zum Weltbild der Physik“, 
2. Aufl., Leipz. 1944, S. 76/77: „Da wir keine kausale Beschrei
bung menschlicher Willensakte besitzen, beginnt mit jeder 
derartigen Handlung für uns eine einseitig in die Zukunft 
laufende Kausalkette. (Aus dem Nichts? Das ist die Frage. 
Der Verf.) Unsere Willensakte treten nur (von mir ge
sperrt. Der Verf.) als Ursachen und nicht als Wirkungen in 
unserer Beschreibung der Wirklichkeit auf.“ Der Vater die
ser Lehre Jherings wie Weizsäckers ist Kant (s. NJ, S. 231, 
Anm. 36). In den Formeln Kants finden die gesellschaft
lichen Vorurteile des bürgerlichen Gelehrten ihren Ausdruck. 
Siehe das Folgende.

”) Die Vertreter der idealistischen Philosophie vor 75 Jah
ren durften noch offen aussprechen, daß die materialistische 
Methodik eine „vortreffliche Maxime der Naturforschung“ sei 
(Fr. Albert Lange, Geschichte des Materialismus, 2. Bd. 1877, 
S. 152). Im Vorwort zum 2. Bd. (S. VI) gibt Lange die er
gänzende Erläuterung, die wahre Heimat des Geistes sei die 
Welt des Ideals, die in dichtender und schaffender Synthesis 
erzeugt ist. Kant sprach noch offener aus, was er mit seiner 
Transzendentalphilosophie bezweckte. Er widmete sich mehr 
als zwei Jahrzehnte seines Lebens dem kritischen Geschäfte 
mit dem Ziel, das Wissen aufzuheben, um zum Glauben Platz 
zu bekommen. Das ist die Zielrichtung aller idealistischen 
Philosophie. Das Ziel des Materialisten ist genau das um
gekehrte. Er will den Glauben aufheben und an seine Stelle 
das Wissen setzen. Das bedeutet nicht, daß er schon waiß, 
aber ihm ist das Erkennen ein Prozeß, der vom Nichtwissen 
— sehr mühsam — zum Wissen schreitet.

1S) Im Idealismus findet das Klassenbewußtsein des bür
gerlichen Gelehrten seinen Ausdruck. Ablehnung des Mate
rialismus in der Theorie, Ausschluß des Materialisten von 
der Universität in der Praxis sind die sinngemäßen Äuße
rungen dieses Klassenbewußtseins. Ein Beispiel für viele ist 
Stammler, „Die grundsätzlichen Richtungen der neueren Ju
risprudenz“, Rechtsphilos. Abhandl. und Vorträge, 2. Bd., Ber
lin 1925, Nr. 38, 1923, S. 333 ff., S. 358: „Aber die ganze Auf
fassung dieses sozialen Materialismus ist in Wahrheit minder
wertig. Sie ist überhaupt unfertig und nicht ausgedacht.“ 
Warum? Weil der Materialismus erstens das Wirkliche, die 
Materie, nicht als eine bloße Vorstellung ansieht (a.a.O., S. 
357) und zweitens sich nicht mit dem systematischen Ordnen


